
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMEN IST  
GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entwicklung des VSME 

 

Der VSME Berichtstandard 

wurde für Unternehmen ge-

schrieben, die künftig nicht 

mehr unter die CSRD Be-

richtspflicht fallen – laut Om-

nibus Vorschlag sind dies ak-

tuell Unternehmen mit weni-

ger als 1.000 Mitarbeiten-

den. Die finale Version des 

VSME Standards wurde im 

Dezember 2024 von der 

EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group) 

veröffentlicht. Grundsätzlich 

ist er ein freiwilliger Be-

richtsstandard in Anlehnung 

an die geforderten Daten-

punkte der CSRD (ESRS). 

 

Vorteile des VSME  

 

Im Zuge des Omnibus Pa-

ketes hat die EU-Kommis-

sion den VSME Standard be-

sonders aufgrund seiner 

Funktion als „Value Chain 

Cap“ hervorgehoben – konk-

ret bedeutet dies: Bekommt 

ein Unternehmen Anfragen 

von CSRD pflichtigen Ge-

schäftspartnern oder Banken 

zu diversen ESG Themen, so 

kann bezüglich aller Anfra-

gen auf den VSME Bericht 

verwiesen werden. Ein wei-

terer Vorteil des VSME ist die 

deutlich reduzierte Anzahl 

der Datenpunkte im Ver-

gleich zur CSRD. Zur Festle-

gung des Berichtsumfangs              

 

 

 

ist keine doppelte Wesentlichkeits-

analyse mehr notwendig und durch 

das „if applicable principle“ kann 

sich das  Unternehmen auf die we-

sentlichen Datenpunkte konzent-

rieren. Der Fokus liegt auf dem ei-

genen Unternehmen und weniger 

auf der Wertschöpfungskette. Wei-

ters ist keine Einbindung der Sta-

keholder notwendig und Angaben 

zu Emissionen aus der Wertschöp-

fungskette sind freiwillig – im Rah-

men der CSRD waren diese Anga-

ben verpflichtend. 

 

Warum KMUs den VSME  

Standard berichten sollten  

 

Der VSME bietet eine vereinfachte, 

dennoch fokussierte Lösung für ei-

nen strukturierten und transparen-

ten Nachhaltigkeitsbericht. Er bie-

tet die Chance, ein zukunftsfähiges 

ESG-Datenmanagement im Unter-

nehmen zu etablieren, um fit für 

gesetzliche Anforderungen und 

Markerwartungen zu sein. Nur 

durch eine fundierte Nachhaltig-

keitsstrategie, welche von Banken 

und Kunden in Zukunft – und wei-

terhin – gefordert wird, kann das 

Unternehmen seine langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit sichern und 

das vom Markt entgegengebrachte 

Vertrauen stärken. Das Thema 

Nachhaltigkeit im eigenen Unter-

nehmen bleibt – trotz Omnibus – 

weiterhin präsent, weswegen wir 

klar empfehlen, mit dem VSME 

Nachhaltigkeitsbericht den Schritt 

in die ESG Datenwelt zu beginnen.

 

HINTERGRUND 

„EU-OMNIBUS-PAKET“ 

Am 26. Februar 2025 hat die EU-

Kommission das Omnibus I Pa-

ket vorgestellt und damit die 

ESG-Berichtspflichten für einige 

Unternehmen beseitigt oder 

nach hinten geschoben. 

 

Dessen ungeachtet kann es für 

diese Unternehmen dennoch 

großen Sinn machen, auf Basis 

eines freiwilligen Standards ei-

nen entsprechenden Bericht zu 

erstellen und ein fundiertes ESG-

Datenmanagement im  Unter-

nehmen zu etablieren. 

 

Wir fassen Ihnen hier die  wich-

tigsten Information zum VSME 

Standard zusammen und geben 

unsere Empfehlung zur weiteren 

Vorgehensweise ab.  

 

 

UNSERE BERATUNG 

IN UNSICHEREN ZEITEN 

Auch – oder besonders – in die-

sen unsicheren Zeiten möchten 

wir Ihnen beratend zur Seite ste-

hen. Gerne unterstützen wir Sie 

bei der Erstellung Ihres VSME 

Berichtes, Ihrer Treibhausgasbi-

lanz und all Ihren Fragen rund 

um das Thema ESG. 

 

Ihr ESG Team  

von Stauder Kempf und Partner 
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INFORMATIONSFLYER 

VSME STANDARD 
Freiwilliger Berichtsstandard für KMUs 

Hinweis: Diese Information stellt eine allgemeine Mandantenin-
formation dar, die mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Aus-
sendung bzw. für den Rechtsstand des angegebenen Datums ver-
fasst wurde. Die Darstellung ist aus Gründen der besseren Ver-
ständlichkeit vereinfacht und gekürzt. Sie kann daher unter kei-
nen Umständen die Beratung im Einzelfall unter Bedachtnahme 
auf den jeweiligen konkreten Sachverhalt ersetzen. 


